
 
 

 
 
Anmeldung, Kosten und Bestimmungen 

 
 
Anmeldung 
 
Nach Rückerhalt des unterzeichneten Vertrages überweisen Sie bitte eine einmalige Anmeldegebühr von CHF 400,- 
auf das Konto der Lifestyle Educare AG [UBS; IBAN:CH26 0027 3273 1469 0501 X] 

 
Betreuungskosten ab 1. Februar 2024 
 
 
Altersgruppe 3-18 Monate 

 

Teilnahme pro Woche Monatsgebühren 
Kosten pro 

Jahr 
Zahlbar pro 

Quartal 

2 Tage 1,395 16,740 4,185 

2.5 Tage 1,685 20,220 5,055 

3 Tage 1,960 23,520 5,880 

3.5 Tage 2,230 26,760 6,690 

4 Tage 2,480 29,760 7,440 

4.5 Tage 2,710 32,520 8,130 

5 Tage 2,940 35,280 8,820 

 
 
Altersgruppe +18 Monate 

 

Teilnahme pro Woche Monatsgebühren 
Kosten pro 

Jahr 
Zahlbar pro 

Quartal 

2 Tage 1,155 13,860 3,465 

2.5 Tage 1,395 16,740 4,185 

3 Tage 1,635 19,620 4,905 

3.5 Tage 1,850 22,200 5,550 

4 Tage 2,070 24,840 6,210 

4.5 Tage 2,270 27,240 6,810 

5 Tage 2,460 29,520 7,380 

 
 
 
 



Vertragsbestimmungen 
 

1. Kinder können nur für mindestens zwei Tage eingeschrieben werden. 

2. Die Anwesenheit beträgt mindestens 2 volle Tage. Zusätzliche Anwesenheit kann eine Kombination aus vollen 
und halben Tagen sein. Zum Beispiel kann eine 3-tägige Einschreibung aus 3 vollen Tagen oder 2 vollen und 2 
halben Tagen bestehen. 
 

3. Die Halbtagsbetreuung läuft von 7:30 bis 13:00 und die Ganztagsbetreuung von 7:30 bis  
18:30. Halbtagsbetreuung nur am Nachmittag ist nicht möglich. Für Kinder unter 18 Monaten sind die 
Öffnungszeiten reduziert wie folgt: 7:30 bis 18:00. 
 

4. Ad-hoc Vereinbarungen können getroffen werden, um einen halben Tag zu verlängern oder einen zusätzlichen 
ganzen Tag hinzuzufügen. Eine Verlängerung um einen halben Tag kostet CHF 100 und ein ganzer Tag kostet 
CHF 150. Tage dürfen nicht ad hoc ausgetauscht werden. Wenn beispielsweise ein Kind am Montag und 
Mittwoch angemeldet ist, aber am Montag nicht teilnehmen kann, kann dieser Tag nicht an einem anderen Tage 
nachgeholt werden. 
 

5. Unter einem Quartal versteht man 3 Monate. 
Quartal 1: 1. August bis 31. Oktober 
Quartal 2: 1. November bis 31. Januar  
Quartal 3: 1. Februar bis 30. April 
Quartal 4: 1. Mai bis 31. Juli 
 

6. Die Betreuungskosten müssen im Voraus für ein Quartal bezahlt werden, d.h, zum 1. August; 1. November; 1. 
Februar und 1. Mai. 
 

7. Gebühren sind ab dem Beginn der Eingewöhnungsfrist fällig. Durch die intensive Betreuung in der 
Eingewöhnungszeit wird mit dem Satz für 2 Tage pro Woche berechnet.  
 

8. Geschwisterkinder haben Anspruch auf einen Gebührenrabatt von 10%. Das erste Kind zahlt die vollen 
Gebühren. Jedes weitere Geschwisterkind erhält einen Rabatt von 10%. Die Mindestbesuchszeit für die 
Geschwisterermässigung beträgt 3 Tage pro Woche. 
 

9. Die Kündigung ist mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten auf Ende eines Quartals möglich- Siehe 
Abschnitt 5 oben für die Definition der Quartale. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. E-Mail wird akzeptiert. 
Das heisst z.B. dass eine Kündigung zum Ende Oktober vor dem 1. August zu   erfolgen hat. Bei einer zu späten 
Kündigung sind die Kosten für das volle Quartal zu zahlen. 
 

10. Während der Morgenbetreuung (07:30 bis 13:00) folgen die Kinder einem pädagogischen Programm und 
während der Nachmittagsbetreuung (13:00 bis 18:30) folgen die Kinder einem Betreuungsprogramm. Während 
der eidgenössischen und kantonalen Feiertagen findet nur ein Betreuungsprogramm statt. 

 

11. Die Kita ist an eidgenössischen und kantonalen Feiertagen geschlossen. Die Kita ist während der Sommerferien 2 
Wochen, 1 Woche im April (Frühlingsferien) und der Winterferien 2 Wochen geschlossen. Die Kita kann bis 
maximal 3 extra Tage im Jahr, nebst den bereits genannten Tagen, geschlossen bleiben. Die genauen Tage 
werden jeweils am Anfang des Schuljahres festgelegt und im Kalender vermerkt.  
 

12. Die Kosten umfassen sowohl das Mittagessen als auch das Znüni und Zvieri. 
 

13. Die Kosten umfassen nicht Spezialangebote durch externe Veranstalter oder andere  
      Aktivitäten, wie von der Kita geplanten Ausflüge, bei denen zusätzliche Kosten anfallen. 
 

14. Braucht ein Kind Windeln, so müssen diese mitgebracht werden, sowie Feuchttücher.  
 
 
 
 
 
 
___________________________________   ___________________________________ 
 
Unterschrift- Eltern / Erziehungsberechtigte   Datum 


